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Die Abgeordneten zum Na tibnalrat Dr. ERVlACORA, Dr. STEINER 

., uhd Genossen haben am 23. Oktober 1979 unter der Nr .163/J 

:: : an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage bet'ref'fend 

'die ICundmachung genehmigter internationaler Verträge gerichtet, 

welche folgenden Wortlaut hat: .. 

"1 .• Sind die Ratifikations',lrkunden betreffend das Vertrags­
rechtsübereinkommen schon ordnungsgemäß hi,nterlegt worden? 

2. Wann sind diese hinterlegt worden? 

·3. Bis wann ist mit der Veröffentlichung des Abkommens im 
.. . Bundesgesetzblatt zu rechnen? 

4. Wann soll das Abkourrnen für Österreich in Geltung treten? 

5. Wie~viele Staaten haben das wichtige; Abkorrunen, das als 
Ergebnis der Wiener VertragsrechtskoYLferenz in die Ver­
tragsgeschichte eingehen wird, bereits ratifiziert?" 

. Ich beehre mich, die.s.€ Anfrage wie folgt: zu beantworten. 

Einlei. tend möchte ich kla:r'stellen, daß. nur die Beantwortur..g 

der qri tten Frage '..lnmittelbar in meinen vJirkungsbereich fällt. 
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Die vierte Frage hängt jedoch sehr eng mit der dritten Frage 

z~sammen und die übrigen Fragen können als Vorfragen für, 
die Beantwortung der dritten Frage aufgefaßt werden, sodaß 
ich in meiner .t..ntwort auch auf diese Fragen eingehen werde. 

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, daß der vorliegende 
Vertrag in Übere]_nstimmung mit der schon bei früheren völker-

. rechtlichen KOdifikationskonventionen gehandhabten Praxis 
gemäß seinem Art. 84 erst nach Erreichen einer ,höheren Zahl 

v'on Ra tifika tionen obj ekti v in Kraft treten wird. vlie :die 
Erläuterungen zum Art. 84 ausführey~, ließ es die Wichtigkeit 
des vorliegende!!. Ratifikationswerkes als sinnvoll erscheinen, 
das Inkrafttreten an die Hinterle~~ng von 35 Ratifikations~ 
oder Beitrittsurkunden zu knüpfen. Die Kundmachung eines 
,solchen Vertrages im Bundesgesetzblatt erscheint daher nur 

sinnvoll, wenn der Vertrag bereits objektiv in Kraft getreten 
'ist oder sein objektives Inkrafttreten in der nächsten Zeit 

zu erwarten ist. Für die Praxis ergaben sich jedoch aus dem 
Umstand Probleme, daß in manchen Verträgen eine sehr kurze 
Legisvakanz für das Inkrafttreten vorgesehen ist. (Im vor­
lie-genden Fall beis-pielsweise 'nur 3:0 Tage l7-ach der Hinterlegung 

der 35. ' Ratifikations- oder Beitrittsurkunde). 

Die Schwierigkeit besteht im vorlieg.=nden, Fall darin, daß 
bei einem Zuwarten bis zur Hinterlegung der 35. Ratifikations..,.. 

,oder Beitrittsurkunde, nach Kennt:nis dieses Umstandes nicht 
mehr genügend Zeit zur Ve2~fügung steht" eine rechtzeitige 
,Ku.:ndmachung im Bundesgesetzblatt zu veranlassen. 

Bei einer Kundmachung etwa nach Bekanntwerden der Hinterlegung 
der 34. Ratifikati.cns- oder Beitrittsurkunde ist jedoch keine 
Gewä:b..:r daHir gegeben, daß die 35. Urkunde jemals oder zumindest 
in naher Zukunft hinterlegt wird. Würde man in Kenntnis" dessen 
dennoch die Kundmachung im Bundesgesetzblatt veranlassen, 
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,entstünde' die'unbefriedigende:'ttnd 'in gewisser Hinsicht auch 
irreführende Situation, daß ein multilateraler Vertrag im 
Bundesgesetzblatt kundgemacht ist, ohne tatsäch1.ich,..:inKraft 
zu stehen. 

". -', 
.... • _,T, _ 

'Da auch bei einers0 kurzen Legisväkanz, :"wie im v6rI1. egenden 
Fall, der Verzug in der'Kundmachung nach den bisherigen~Erfah­
rungen nur wenige Tage ausmachen kann, wird dieser Verzug 
als das geringere Übel in Kauf genommen. 

Aus den verstehenden Ausführungen ergeben sich die folgenden 
Antworten auf die gestellten Fragep .. : 

Zu Frage 1 : 

34 S,taaten, darunter auch Österreich, ~aben bis jetzt ihre 
Ratifikations~'bzw. Beitrittsurkunden beim Generalsekretariat 
der Vereinten Nationen ordnungsgemäß hinterlegt. 

Zu Frage 2 

Österreich hinterlegte diese ~ls 33. Staat am 30. April'979; 
Honduras als 34. Staat am 20. September 1979. 

~u Frage 3 

Das Überein...1(ommen wird kundgemacht werden, sobald dem Bundes­
kanzleramt die Hinterlegung der 35. Ratifikations.". oder Bei­
tri ttsurkunde bekanntgegeben worden ist. 

Zu Frage 4 : 

Das Übereip..kormnen wird für Österreich dann in Kraft treten, 
wenn es objektiv in Kraft getreten ist. Gemäß Art. 84 Abs.1 
des Abkommens tritt es am 30. Tag nach Hinterlegung der 35. 

,} .', 
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"Ratifikations- oder B~i trJitsurkunde 
" . "_',' I;: 
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objektiv in Kraft. 
• . ' . .f...:, ',' .. !. '. • .. .... 

,', .\ . 

ZUF'rage 5 ! 

Bis jetzt haben 17 Staaten das Ubereinkommen,ratifiziert. 

Weitere 17 Staaten, darunter auch Österreich, 'sind ir.&ßl. beige-

)~" •. -.'·,3 treten. 
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